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§ 9 Bgld. ISUG

Bgld. ISUG - Burgenlandisches IPPC-Anlagen-, SEVESO IlI-Betriebe- und
Umweltinformationsgesetz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.01.2026

(1) Die Anlage ist jederzeit in einem Zustand zu erhalten, der den bei der Erteilung der Bewilligung angewendeten
Rechtsvorschriften und den erteilten Auflagen entspricht und im Ubrigen so in Stand zu halten, dass
Beeintrachtigungen offentlicher Interessen und fremder Rechte sowie Gefahrdungen und Belastigungen von
Nachbarn, soweit sie nicht durch die Bewilligung abgedeckt sind, vermieden werden. Sind die von der Betreiberin oder
vom Betreiber getroffenen Instandhaltungsmafnahmen unzureichend, so hat die Behérde der Betreiberin oder dem
Betreiber die unverzigliche Behebung der Mangel mit Bescheid aufzutragen. Bei Gefahr im Verzug hat die Behorde
ohne weiteres Verfahren und ohne Anhorung der Betreiberin oder des Betreibers die notwendigen MaBnahmen auf
Gefahr und Kosten der Betreiberin oder des Betreibers anzuordnen und sofort durchfihren zu lassen. Wenn es im
Interesse der Sicherheit oder des Umweltschutzes geboten ist, kann die Behdrde dabei insbesondere auch die
Stilllegung der Anlage anordnen.

(1Ta) Werden die Genehmigungsauflagen nicht eingehalten, hat die Betreiberin oder der Betreiber ohne unnétigen
Aufschub die zustandige Behdrde von diesem Umstand zu informieren und unverziglich die erforderlichen
MaBnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass die Einhaltung der Genehmigungsauflagen so schnell wie méglich
wiederhergestellt wird. Auf Verlangen der Behdérde hat die Betreiberin oder der Betreiber alle weiteren geeigneten
MaBnahmen zu treffen, die nach Ansicht der Behdrde erforderlich sind, um die Einhaltung der Anforderungen
wiederherzustellen.

(2) Wer nach diesem Gesetz oder auf Grund darauf beruhender behérdlicher Anordnungen verpflichtet ist, Messungen
oder andere geeignete Verfahren zur Bestimmung von Emissionen aus seiner Anlage durchzufihren und daruber
Aufzeichnungen zu fuhren, hat diese Aufzeichnungen auf Aufforderung der Behorde in geeigneter Form zu
Ubermitteln, soweit dies zur Erfullung gemeinschaftsrechtlicher Berichtspflichten erforderlich ist. Betriebs- und
Geschéftsgeheimnisse sind zu wahren. Die naheren Anforderungen an die erforderlichen Messungen oder andere
geeignete Verfahren zur Bestimmung von Emissionen entsprechend den jeweiligen Arten von Anlagen oder
Schadstoffen, an die Art, den Aufbau und die Fihrung von Aufzeichnungen, an die Berichtszeitraume sowie die Form
der Ubermittlung sind von der Landesregierung unter Bedachtnahme auf vergleichbare bundesrechtliche Vorschriften
durch Verordnung festzulegen.

(3) Die Betreiberin oder der Betreiber hat ihre oder seine Anlage in Abstanden von héchstens funf Jahren durch
akkreditierte Priif- und/oder Uberwachungsstellen oder Ziviltechniker oder Gewerbetreibende, jeweils im Rahmen
ihrer Befugnisse, auf die Ubereinstimmung mit dem Genehmigungsbescheid und den zugrunde liegenden
Rechtsvorschriften (berpriifen zu lassen. Das Gutachten (ber die Durchfiihrung dieser Uberpriifung und die
Ergebnisse der Uberwachung der Emission der Anlage sind der Behérde unaufgefordert vorzulegen. Die Fristen fir die
Uberpriifungen kénnen im Genehmigungsbescheid durch die Behérde verkiirzt oder verlingert werden.
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(4) Die Anlagenbetreiberin oder der Anlagenbetreiber hat der Behdérde unverziglich alle Stérungen und Unfalle mit
erheblichen Umweltauswirkungen zu melden und die MalBnahmen zur Begrenzung der Umweltauswirkungen und zur
Vermeidung weiterer moglicher Vorfalle und Unfalle zu ergreifen.

(5) Die Inhaberin oder der Inhaber hat innerhalb eines Jahres nach Veréffentlichung von BVT-Schlussfolgerungen zur
Haupttatigkeit einer Anlage der Behdrde mitzuteilen, ob

1. zur Anpassung der Anlage an den Stand der Technik insbesondere dieser BVT-Schlussfolgerungen eine
genehmigungs- oder anzeigepflichtige Anderung nach § 4 und

2. eine Aktualisierung der Genehmigung

erforderlich sind. Stellt die Anpassung eine genehmigungs- oder anzeigepflichtige Anderung nach§ 4 dar, ist an die
Behorde der Antrag oder die Anzeige gemal3 § 4 mit den erforderlichen Unterlagen und einer Darstellung der
Entwicklung des Standes der Technik unverziglich nach dieser Mitteilung an die Behérde zu Ubermitteln. Bis zum
rechtskraftigen Abschluss eines allfélligen Verfahrens gemaR & 4 Abs. 1 oder 3 kann die Anlage entsprechend dem
bisherigen Konsens weiter betrieben werden. In diesem Verfahren gilt § 8 Abs. 4 sinngemal.

(6) Auf Verlangen der Behérde hat die Inhaberin oder der Inhaber einer Anlage alle fir die Uberpriifung der
Bewilligungsauflagen erforderlichen Informationen, insbesondere die Ergebnisse der Emissionsiiberwachung und
sonstige Daten, die einen Vergleich des Betriebs der Anlage mit dem Stand der Technik gemal3 den geltenden BVT-
Schlussfolgerungen und mit den mit den besten verfiigbaren Techniken assoziierten Emissionswerten ermdglichen, zu
Ubermitteln. Die zustidndige Behorde zieht fur die Uberprifung der Genehmigungsauflagen die im Zuge der
Uberwachung oder Inspektionen geméaR § 9a erlangten Informationen heran.

(6a) Bei dieser Uberpriifung ist allen firr die betreffende Anlage geltenden und seit der Erteilung oder letzten
Uberprifung der Genehmigung neuen oder aktualisierten BVT-Schlussfolgerungen Rechnung zu tragen.

(6b) Die Betreiberin oder der Betreiber hat der zustandigen Behdrde im Rahmen der Durchfihrung von Vor-Ort-
Besichtigungen und Probenahmen jede notwendige Unterstitzung zu gewahren und die zur Erflllung ihrer oder
seiner Pflichten nach diesem Abschnitt erforderlichen Informationen zu sammeln.

(7) Ergibt die Uberpriifung der Behérde, dass die Inhaberin oder der Inhaber einer Anlage MaBnahmen im Sinne des
Abs. 5 nicht in ausreichendem MaR getroffen hat oder ist dies im Hinblick auf die Vorschreibung von
Emissionsgrenzwerten im Sinne des 8 8 erforderlich, so hat die Behdrde entsprechende MalBnahmen mit Bescheid

vorzuschreiben.

(7a) Durch die MaBnahmen im Sinne der Abs. 5 bis 7 muss sichergestellt sein, dass die Anlage innerhalb von vier
Jahren nach der Verdéffentlichung der BVT-Schlussfolgerungen zur Haupttatigkeit der Anlage den Anforderungen im
Sinne der Abs. 5 bis 7 entspricht. Wenn die Behtrde bei der Anpassung von Bewilligungsauflagen im Sinne dieser
Bestimmungen in begrindeten Fallen feststellt, dass mehr als vier Jahre ab der Verdffentlichung von BVT-
Schlussfolgerungen zur Einflhrung des Standes der Technik notwendig sind, kann im Genehmigungs- oder
Aktualisierungsbescheid ein langerer Zeitraum festgelegt werden, sofern die Voraussetzungen des 8 8 Abs. 2b erfiillt

sind.

(7b) Die Inhaberin oder der Inhaber hat regelmaRig, jedenfalls innerhalb von vier Jahren nach der Veréffentlichung der
BVT-Schlussfolgerungen zur Haupttatigkeit einer Anlage oder falls durch die Behdrde ein anderer Zeitraum festgelegt

wurde, innerhalb dieses Zeitraums, die erforderlichen Anpassungsmalinahmen an den Stand der Technik zu treffen.

(8) Die Behorde hat zusatzlich entsprechende MaBnahmen mit Bescheid anzuordnen, wenn

1. die Anlage von keinen BVT-Schlussfolgerungen erfasst ist und Entwicklungen des Standes der Technik eine
erhebliche Verminderung der Emissionen ermdoglichen,

2. die Betriebssicherheit die Anwendung anderer Techniken erfordert,
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3. die durch die Anlage verursachte Umweltverschmutzung so stark ist, dass festgelegte Emissionsgrenzwerte
Uberpruft oder neue Emissionsgrenzwerte festgelegt werden missen oder

4. dies zur Verhinderung des Uberschreitens eines neuen oder gednderten unionsrechtlich festgelegten

Immissionsgrenzwertes erforderlich ist.

(9) Wirden die nach Abs. 7 oder Abs. 8 vorzuschreibenden MaBnahmen eine Anlage in ihrem Wesen verandern, so hat
die Behorde der Anlageninhaberin oder dem Anlageninhaber mit Bescheid aufzutragen, zur Erreichung des
hinreichenden Interessenschutzes und der Verminderung der Emissionen nach dem Stand der Technik innerhalb einer
dem hiefur erforderlichen Zeitaufwand angemessenen Frist einen Sanierungsplan fur die Anlage zur Genehmigung
vorzulegen; fur diesen Sanierungsplan ist der Grundsatz der wirtschaftlichen VerhaltnismaBigkeit (Abs. 1) maRgebend.
Im Bescheid, mit dem die Sanierung genehmigt wird, hat die Behdrde, erforderlichenfalls unter Vorschreibung
bestimmter Auflagen, eine dem Zeitaufwand fir die vorgesehenen SanierungsmalRnahmen entsprechende Frist zur

Durchfuhrung der Sanierung festzulegen.

(10) Hat die Inhaberin oder der Inhaber einer Anlage nach Ablauf der Fristen keine Anpassung an den Stand der
Technik gemal} oben genannter Bestimmungen durchgefihrt, so hat die Behorde die SchlieBung der Anlage oder der
Anlagenteile, von der oder denen eine Umweltverschmutzung ausgeht, zu verfugen. Die Verfligung ist auf Antrag

aufzuheben, wenn die erforderlichen Umsetzungsmalinahmen abgeschlossen sind.

In Kraft seit 27.04.2021 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 9 Bgld. ISUG
	Bgld. ISUG - Burgenländisches IPPC-Anlagen-, SEVESO III-Betriebe- und Umweltinformationsgesetz


